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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und ttsteri, Mitgl. der geftzg. Rathe.

Band II- Xrc>. I.XXXII. Bern, den 20. Nov. 1799. (3°. Brumaire Vlll.)

G e s e z g e b u n g.

S e n a t, 29. Oktober.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Senhards Meinung.)

Die Majorität der C> mmi"on will y Mit/
glieder in den Vollziehungsrach, die von der!
Gesezgcbung gewählt werden sollen, setzen. Ihre
Gründe sind grössere und nothwendige Si-
cherheit. Diesem stimme ich von Herze» bei,
aber eben darum, und noch aus folgenden Grün-
den will ich 18 Mitglieder, wozu jede Wahl-z
Versammlung eines wählt, in den Vollziehungs-
Rath zu setzen, dem Senat anratyrn.

1. Das repräsentative System soll nur da
angewandt werden, wo das Volk seine Sou-
veranitàtsrechte nicht selbst ausüben kann. Und
zwar noch so unmittelbar, als es möglich ist.
Nun stellen die Wahlmänner das Volk unmit-
telbarer und in grösserer Anzahl vor, als das
gesezgebende Korps dieses thut.

2. Weiß ich nicht, warum einige Ge-
walten vom Volk durch die Wahimänner, und
andere durch die Gesezgebcr gewählt werden
tollen. Diews scheint mir eine grosse Ungleich-
hcit in den Wahlen zu seyn, und der ganzen
Verfassung etwas Systemwidriges zuzuordnen.

3- Wenn jede Wahlversammlung ein Mitaded
zum Vollziehungsrach wählt, so ist jede Ge-
gend mHelv.tie» rcpräsenrin; jede Gezend kennt
wenigstens ein Mitglied, dem sie sich »nver-traut hat; welches allein im Stand ist, dasVolk zu beruhigen.

„ u' T^lehimg hgt unmittelbare Kennt-
niß aller Loluigeaonstande.
b.?.' Keine Gegend, sie mag eine Hirten- Aker-
vau- oder Commcrzgegend seyn, kann vor d.nandern einen erschüchenen Vortheil erlangen,

konner, andere Begünstigungen, die den

Menschen immer einheimisch seyn werden, we-
niger statt haben.

6. Jede Wahlversammlung kennt die zn währ
lcnde Mitglieder besser, als das gesezgebende
Corps. Das gesezgebende Corps wählt auf
Recommandation hin, und mithin blind. Der
Emwurf, daß bald ganz Helvctieu sich kennen
werde, gilter nichts, weil nicht die nämlichen
Mitglieder allezeit in der Gcsezgebung seyn
werben.

7 Jede Wahlversammlung wird die besten,
die tauglichsten Manner wählen. Man darf
also nicht sagen: der Vollziehungsrach wird
mit schlechten Leuten besezt; man würde das
Volk, den Souverain dadurch beschimpfen. Gesezt
aller, eine oder die andere Wahlversammlung
wählte aus Mangel an Subjekten solche Per-
souen, die nicht alle erforderliche Eigenschaften
haben, so werden es andere Wahlversammlun-
gen thun können, und thun. Diese miz allen
Eigenschaften ausgeschmükr, würden ihre Ta-
leute vor vielen Augen aufs Beste verwenden,
u id der Beifall mehrerer Rechtschaffenen würde
jeden Schalk umvirkend inachen.

Durch einen Vollziehungsrach aus allen Ge-
zende» He-vcriens besezt, wird ganz H-lvetien
mit den Geschäften der Republik bekannter,
und aiie obersten Gewalten werden in der Folge
bisser besezt werden können.

y. Wenn aus allen Gegenden Helvetians
theils gelehrte, theils sonst rkchtschaffêne Man-
ncr gewählt werden, so müssen die Gelehrten
ihre Gelehrtheit unter den Augen solcher Bie-
dermanner gut anwenden, und so in allweg
dem Vaterland nutzen.

i->. Ein aus allen Gegenden Helvetieus ge-
wahlter Vollziehungsrath ist in allem Betracht
prunklvser und mehr republikanisch, als eine aus
5 oder mehr Personell bestehende constitution
neile Commission,

äi. Ein aus is Gliedern bestehender Vollzie-



hungsrath kostet die Republik weniger als ein
Direktorium, aus wenigen Mitgliedern, weil
dieselben sich in Commissionen theilen können,
die die Geschäfte der Minister berathen, wo-
durch die Minister wegfallen. Diese Commis-
sioneu können mit so vielen Oberschreibern
versehen werden, die Räthe und Vorschlä-
ge in deii Commissionen ertheilen können,
als es solche Fächer giebt, die über das in
der Kanzlei Ordnung halten muffen. Dadurch
werden keine neuen Ministers ersielt werden,
weil auch die Minister solche Oberschreiber jczt
schon nöthig haben.

12. Durch solche Anordnung wird nur eine
Kanzlei nötbig werden; alle Geschäfte wer-
den vereiniget und simvlisieirt werden, viele
Schreibereien und Bureau's fallen weg.

iz. In einer einsigen Kanzlei wird es nicht
so viele müßige Schreiber geben, weil sie auf
alle Falle hin bald da, bald dort, Arbeit
finden.

14. Die Schnellheit wird gewiß nirgends
größer seyn als in einer einzigen Kauzlei. We-
nigstcnS wird die Sache gewiß laugsamer,
wenn jeder Direktorialschl'ß zuerst durch die
vielen Bureau's der Minister laufen muß. Ein
Committe der Corresponden; wird zur Schnei-
ligkcit vieles beitragen.

iZ. In einer einzigen Kanzlei wird alles ge-
gen einander gehalten werden können, folgsam
werden einseitige Schlüsse selten werden.

16. Wenn das gcfezgebende Corps, als eine
der höchsten und unabhängigen Gewalten,
die Mitglieder der höchsten Gewalten in andern
Fächern besetzen wollte, so hält« die Gesezge-
bung eine zur Despotie überwiegende Macht in
Händen.' 17. Wenn die obersten Gewalten getrennt,
unabhängig und gleich groß sind, wie kann denn
die eine Gewalt die andere besetzen, und von
ihr Demifsioncn aklnehme» Hier waltet Wi-
derspruck.

i8. Die Kesezgebung macht Gesetze; soll sie

auch für ihre Vollziehung sorgen, nur mit der
Beschränkung: daß sie nicht selbst vollziehen
darf, so kann sie auch die Vollziehung auf
jede Fälle hin abseyen. Dann isi die Vollzie-
hung keine eigene Gewalt, sie ist nur das, was
die ehemaligen Weibel waren; sie ist der Ge-
sezgebung verantwortlich, und kann für meho
nicht als für einen Exekutor angesehen werden/
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Es ist noch eine andere Wahlart im Wurf.
Nemlich: Man wählt alle Repräsentanten für
die obersten Gewalten, ohne zu bestimmen, iu
welche Gewalt jedes Mitglied kömmt, diese

Repräsentanten theilen sich selbst in die ver-
schiedenen Gewalten. Dieses würde nicht nur
ein höchst langweiliges und verdrießliches Ge-
schüft aosetzen, sondern auch den schadbchà
Intriguen den Weg bahnen. Wie leicht lernte
man jene Mitglieder aus dem einen ode: »w
dcrn Rath entfernen, die man entfernen wollte,
um der Willmhr, ia selbst der Aristokratie, dcn

Weg bahnen. Würde nicht die eine Gegend

von .deivetien von der ander» beherrscht wm
den können? und wäre dieses dann republiia«
nisch? gerecht und beruhigend Nein, â
Gewalten müsse» vom Volk soviel möglich n«

mittelbar, und auf gleiche Weise gewählt wcrs

den, wenn man ein System haben, und denn

selben getreu seyn will.
Den obersten Gerichtshof in zwei Theile abtheb

len, von denen der eine das Civile, der andere das

Criminals besorgen soll, ist ganz den Grundsätze«
der Repräsentation zuwider, in sofern nichtâ
Wahlversammlungen ihre Repräsentanten in
beiden Fächern haben. Das Richterlich! ist

wichtig, als daß nicht ganz Helvetica in jedem

Fach repräsenrirt seyn soll.
Ich bin aber wohl zufrieden, wenn man die'

sein Gerichtshof z oder 5 Consultateren Zuge-

bcn will, oder ihm dieselben selbst ernennen zu

lassen überträgt.
Der oberste Gerichtshof soll nur die Staats

Verbrecher richte» ; alles übrige geht ihn nur m

soweit an, um die Freiheit in der Republik 1«

richterlichen Fache zu erhalten. Er soll nur zcm

Urtheile cassiren und motiviren, die der Con sin

tution und den gesezlichen Formen zuwider ge,

sprechen sind. In dieser Beschränkung wir»

der oberste Gerichtshof alle Geschäfte stew»
können, ohne sich in zwei Theile abtheiln »

«nüssen.

Endlich ist es noch nöthig, alle diese

ten selbst in eine constitutiouelle Einheit »st.

gen. Dieses kann auf zwei Wege sehr fugnat

geschehen. 0?«-
Alle vier Gewalten sind die sämmtliche ^

Präsentation der Republik. Handelt dw e«-

oder die andere inconstilutionell, so sän
diese Gewalten ans die Einladung jeder Gew

zusammentteteii, und über das Iuconsittn.wn

r
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«bsprecken. Will man dieses nicht, so kann

man die lezt gewählten Wavlmänner zukam-
w.cnberichen; die Wahlversammlungen schicken

2 oder z Mitglieder, die sie unbeschrankt wäh-
len, an den Hauptort, und sprechen über die
mcciMutionelle Frage ab.

Noch will ich anmerken, daß es füglich wäre
zu verordnen, daß wenn das gesezgedende Corps
erklärte, daß das Vaterland in Gefahr sei, so

sollen alle vier Gewalten zusammentreten, um
zu berathen, ob der Vollziehungsrath, so lange
diese Gefahr nicht widerrufen werde, nicht
könnte zum Nutzen des Vaterlandes auf wem-
ger Mitglieder," als B. auf 5 oder 7, mit
oder ohne Dcdingnisse, rcducirt, oder an-
dcre an deren Statt auf bedingte Zeit gewählt
werden könnten. Auf diese Bemerkungen hin ge-
traue ick mir vor ganz Helverien dem Senat
folgende Resolution vorschlagen zu dürfen.

Ja Erwägung, das; die obersten Gewalten
nicht unmittelbar vom Volk gewählt werden
können;

In Erwägung, daß dieses durch Stellvcrtre-
ter als Wahlmänncr so unmittelbar als möglich
geschehen muß;

In Erwägung, daß alle Theile Helveticas
an der Wahl der obersten Gewalten den-gleichen
Antheil haben müssen;

hat der Senat beschlossen:
Jede Wahlversammlung wählt aus der von

5 Bezirken abgefaßten Vorschlagsliste der Can-
didaten i i Stellvertreter in die obersten Gcwal-
ten; und zwar:

Ein Mitglied in den Vollziehungsrath.
K. Drei Mitglieder in denRcvisionsrath.
c. Fünf Mitglieder in den großen Rath,
ck Ein Mitglied in den Ob. Gerichtshof.
0. Ein Mitglied in den Verwaltungsrath.
1. Ein Suppléant in den Vollziehungsrath.
g. Ein Suppléant in den Ob. Gerichtshof.
I>. Ein Suppléant in den Verwaltungsrath,
i. Die Suppleanten können aber erst alsdann

Si; nehmen, wenn das Mitglied eines Raths
durch Tod oder sonst abgegangen ist.

Pfyffer. So sehr ich der Majorität der
Commission im Ganzen ihres. Organisations-
plans beitrete, so wenig kann ich ihr in der
Vermehrung der Glieder der vollziehenden Ge-
watt, die sie auf neun sezt, beistimmen.

ssn einer wohl organifirten Revublik, wenn
k:e ihren Zwek erreichen soll, müssen die Gesetze

reiflich und langsam erwogen, aber schnell voll-
zogen werden. Der wesentliche Charakter der
G'sezgebung ist reife, laug sa me Ueber le-
gung; der wesentliche Charakter der vcllzie-
henden Gewalr ist: Handlung, Thätigkeit
und Kraft. Gut und zwekmäßig ist es, wenn
die Gesezgebuug aus vielen Gliedern beste!/,
die Einsichten und Erfahrung in gleichem Grade
vereinen. Denn zu einem guten Gesitze wird
erfordert, daß alle Fälle, alle Mittel, bieder
Eigennuz anwendet, sich dem Gesetze zu entze-
Heu, vorherqesehen, und zum voraus vereitelt
werden. Dazu sind mehrere Personen g.
sehikter, als wenigere: weil jeder aus seiner
Geschäfts- und Volkskenntnisi, zur Vcrvollstäu-
digung eines Gesetzes etwas beitragen kann.
Ganz anders aber verhält es sick mir der voll-
ziehenden Gewalt. Diese einzig und allein mit
der Vollziehung beschäftigt, muß alles beth-tt-
gen, allem Leben und Bewegung mittheilen. Alle
ihre Ueberlegung, der sie freilich auch bedarf,
ist aufs Handeln gerichtet. Eine Menge Ge-
schäfte muß sie jeden Tag, den Gesetzen ge-
mäß, entscheiden, alle Schwierigkeiten ihrer
Ausführung heben, und bei unerwarteten Er-
eignissen in bringenden Gefahren des Vater,
landes, mir Geistesgegenwart, schneller Ueber-
sieht und Urtheilskraft, das Zwckmaßigste vor-
kehren; in all ihren Operationen mit Einheit
und Kraft verfahren.

Das Direktorium, seiner wesentlichen Be-
stimmung zufolge muß daher nur aus so vielen
Personen bestellen, als erforderlich sind, um
den Gesetzen, ihrem Geiste und Buchstaben ge-
maß, die" völligste »nd schnellste Wirksamkeit zu
verschaffen, und mit gleicher Schnelligkeit in-
nere und äussere Gefahr vom Staat abzuwen-
den. Bestünde das Direktorium nur aus eimr
einzigen Person, so würde, vorausgesezt
daß eben diese die ausscrordentlichen Fähigkeiten
hätte, zwar die höchste Einheit und Kraft, in
ihr vereint, und die schlc uigste Vollziehung
von ihr zu erwarten seyn. Aber iw il das Pri-
vaiinteresse, das dem Allgemeinen oft entgegen
gestellt ist, bei einer einzigen Person, cmch in
seiner höchsten Wirksamkeit ist, und allmählige
Ausdehnung der Gewalt bis zur Desooiie, wie
die Geschichte es hinlänglich lehrt, zu befü'ck-
ten wäre, so hat man in Amerika, wo d>r
Präsident die ganze executive Gewalt vvrstclir
und aasübt, die Gefahr einer grossen Gewatti.
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durch die Kürze der Amtszeihzn vernichten gesucht;
in Frankreich «der au- fünf Personc>: scsigesezt,
weil man glaubte, diese Anzahl wäre hiurei-
chend, um Makuntat in die Beschlüsse des Oi-
rckloriums zu bring u, und doch nicht so groß,
daß die Vollziehung der Gesetze und die Scbnel-
lic.kcit scin^r Operationen dabei litte. Bis da-
hin hat min der französischen Constitution noch
nicht den Vorwarf gemacht, daß das Direk-

Vollzich u n st s - Direkto riu m.

Das Dollziehnngsdirektoriuni der helvetischem
einen und nncheilbarcn Republik, an den

B. Bolt, Reg. Scatlh. des K. Sentis.
Bürger!

Der besondere Eiftr, verbunden mit der srene
und Rechtschaffenheit, die Ihr seit dem àderantritte der Euch anvertrauten Stelle in

atcrium aus zu wenigen Gliedern bestünde, wohli^^n bl^ierlgen Umtsverrlchtungen bewê
aber den dos ihrer noch zu viele waren, weihhobt, erhöhte auf eben den Grad bas Vtr

unter fünfeu leicht Zwietracht entstehen, nnd.^auen der Regierung, indem Ihr di«-' klebe

diese den Staat in Parthcicn theilen könne. Auch ch'b das Zutrauen Eurer Mitbürger durch d«

bei uns hat man noch nicht über zu grobe /den zu verengen wußtet. Ein doppelt!!

Schnelligkeit in den Ovcralionen des Direkto-
riums geklagt, Wohl cbcr gar oft den Wunsch
geäussert, daß die Thätigkeit der vollziehenden
Gewalt, den Gefahren des Vaterlands und
der Dringlichkeit der Umstände angemessen:r
ware. Wie sehr müßte durch Vermehrung der
Glieder d.s Direktoriums der Gang der Rc
gienmg erschwert werden: zumal, wem, ihre
Anzahl nach dein Wunsch der Minorität der
Commission gar ans iz Glieder erhöht werden
sollte? Würde nicht bei so vielen, so mannig-
faltigen Geschäften des Tages, die Zeit, die ganz
der Thät''gleil gewiedmet seyn muß, in langen
Debatte», in welchen nichts ausgemacht würde,
vergehen? Konnte nicht eben dieser Zeitverlust
unter Umständen, wie die dcrmaligcn sind, den

Untergang der Republik bewirken? Wie könn-

«n z. V. Kriegsoperationen, die so viel Ein-
heit des Plans, Geheimniß und Schnelligkeit
erfordern, von einem so Izahlrcichen Direkto-
num geleitet werden? Und dock muß sich die

Güte einer Constitution, vorzüglich in schwier:-

gen Umstanden, die ihre Prüfsteine sind, be-

währen: nicht blos auf ruhige Zeiten, wo ein

zahlreicheres Personal der vollziehenden Gewalt
der Republik weniger verderblich seyn dürfte,
muß ihre Organisation berechnet seyn.

Der Vortheil einer größern Majorität wäre
gegen die Gefahr in keinen Anschlag zu bun-
gen, denn die Despotie von 5 Direktoren siebt

nickt mehr z» befürchten, wenn in der ver-
besserten Verfassung ihre Gewalt, die in der

jetzigen in die fürchterlichste Despotie, in Folge
der Zeiten cms wtcn könnte, gehörig beschränkt
nnd untergeordnet wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

Grund, in Euch fernerhin einen thätigen uu)

redlichen Beförderer der guten Sache/und ei-

nen würdigen Beamten auf der ersten Sä
des Kantons erwarten zu dürfen.

Diesem zufolge ladet Euch das Direktorium
ein, das Amt des Regierunqsstatthaiters rom

Kanton Sentis fern r zu bekleiden, und m

demselben all das Gute zu wirken, das ä»

Mann, so gcschäzt und geliebt wie Ihr,
ken kann.

Die Ueberzeugung, dem Vaterlande und der

guten Sache wesentlich dienen, und unm
Euer» Mitbürgern gemeinnützig seyn zu küu

nen, wird Euch ohne Bedenken entschloßt»
machen, dieser Einladung nnd den Erwartn"-
gen des Direktoriums vollkommen zu ^
sprechen. Republikanischer Gruß!

Folgen die Unterschriften.

An die Besitzer des schweizerischen ReB-
likancrs.

Das Supplement zu den drei Bänden
des schweizerischen Republikaners, wo-

durch sich diese Zeitschrift an das neue ye.^
ve tische Tagblalt anschließt, ist nmwttyr
mit birc». xxll. beendigt.

Das Register zum ?ten Band und
plemcnt wird erscheinen, sobald die noch

lenden Nmnern 22 bis zo des glen î /werden gedrult ftyn, welches nun chne v»u
ni/geschchcn soll. ^ ^ê,

Es sind noch Exemplare des ganzen -
und einzelne Theile desselben um den ?>ro>

mentspreis zu haben. Die ganze Samw»
kostet 26 Schweizcrftanken; jcder/nzelne B
L Franke» ; das Supplement 2 Franken.
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